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Auftrag: 37 Stk HEB 160

Nachtrag: 27 Stk HEB 180

6,000 t 4.055,00 24.330,00

5,514 t
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Kostenerwartung des AG

NTHLVDetail

HEB180, 3000mmHEB160, 3000mm

kg204kg162 Gewicht des Artikels

Stk27Stk37Anzahl Artikel

kg5.514kg6.000 Gesamtgewicht

EUR1,00EUR1,00Grundpreis je kg1) 

EUR5.514EUR6.000 Materialpreis (Gesamt)

EUR269EUR340+ Schnittkosten1) 

EUR0,00EUR0+ Gehrungskosten1) 

EUR0,00EUR0+ Werkszeugnis1) 

EUR5.783EUR6.340= Gesamtpreis

EUR4.055HLV-Preis

60%Materialanteil

91%Materialkosten NT/HLV

EUR pro t3.841NT-Preis erwartet

EUR gesamt-3.150Differenz erwartet

1) Quelle: https://stahlshop.de
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Ermittlung und Nachweisführung tatsächlicher erforderlicher 
Kosten und angemessener Zuschläge gem. § 650c BGB

…aus baubetrieblicher Sicht

Prof. Dr. sc. techn. Peter Wotschke

Professur für Baubetrieb und Bauwirtschaft, HWR Berlin
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Kalkulationsstruktur

Einzelkosten der Teilleistungen

+ Baustellengemeinkosten (ggfs. inkl. BE)

= Herstellkosten der Bauleistung

+ Allgemeine Geschäftskosten der Unternehmung

= Selbstkosten der Auftragsdurchführung

+ Gewinn (inkl. Allgemeines Unternehmenswagnis)

= Angebotsendsumme netto

Lohnkosten
Gerätekosten
Stoffkosten
Fremdleistungskosten
Sonstige

0. Begriffsbestimmung

Bauleistung

Baustelle

Unternehmen

inkl. Projektwagnisse 
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0. Begriffsbestimmung

Kalkulatorische Preisermittlung für Nachtragsleistungen

• Klassisch: nicht besser oder schlechter stehen; neuen Preis aus altem Preis ableiten; 

Beibehaltung unveränderter Preisbestandteile  Vorkalkulation

• Aber auch: Welchen Preis hätte der AN für die Änderung gemacht, wenn sie zum Vertragsschluss 

bekannt gewesen wäre?

• Problem: spekulativ überhöhte, aber auch nicht auskömmliche Preise möglich 

„Spekulation eindämmen“ und zu einer „korrekten Ausschreibung“ anhalten 

(Motivation für §650 ff. BGB)
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0. Begriffsbestimmung

Tatsächlich erforderliche Kosten

• Kosten im Bauwesen sind Aufwendungen für Güter, Leistungen und Abgaben, die für die Planung und 

Ausführung von Baumaßnahmen erforderlich sind (DIN 276)

• Tatsächlich erforderliche Kosten = tatsächliche Kosten = Ist-Kosten = tats. Herstellkosten (EKT+BGK)

• Mehrkosten = Differenz der hypothetischen Kosten (ohne die Anordnung des AG entstanden) und der 

Kosten, die infolge der Leistungsänderung entstanden sind

• Kosten, die dem AN wirklich entstanden sind und notwendig waren  Nachkalkulation
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0. Begriffsbestimmung

Angemessene Zuschläge für AGK, Wagnis und Gewinn

• AGK umfassen alle Kosten, die nicht unmittelbar durch einen bestimmten Bauauftrag, sondern durch 

das Unternehmen als Ganzes entstehen; Wagnis ist ein Bestandteil des Gewinns; Gewinn entspricht 

dem geplanten Projektergebnis (KLR Bau, 8. Auflage)

• AGK, Wagnis und Gewinn werden häufig als UGK zusammengefasst kalkuliert; 

abweichend davon bspw. VHB: AGK, Leistungswagnis, Betriebswagnis, Gewinn je Hauptkostenart

• Angemessen = kalkuliert gem. §650c Abs. 2 = übliche = auskömmlich?

• Mehrkosten werden mit Zuschlagsätzen versehen  Vorkalkulation oder Nachkalkulation?
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1. Diskussion AK Baubetrieb und Baurecht

Tatsächlich erforderliche Kosten – in der Diskussion

• Ermittlung der hypothetischen Kosten, ohne auf Üblichkeit abzustellen?

• Erforderlichkeit = technische, kaufmännische oder vertragliche Notwendigkeit? 

(Verfahrensvergleiche, Nachweise Vgl-Angebote, Marktstudie, NU-Bindung, Gewährleistungen)

• Bauzeitliche Kosten, störungsbedingte Kosten, Folgekosten…?

• nur pagatorische Kosten (Nachweise Rechn. + Kto-Ausz, Auszüge FiBu/ LoBu)?

• Nachweisführung für direkte Kosten – Mittellohn, BGL, Eigen/Fremd, NU?

• Nachweisführung für indirekte Kosten – konkrete Zuordnung BGK-AGK-W-G zu einzelnen Pos?

• Wiedereinführung einer Verordnung über die Preise bei öffentlichen Aufträgen für Bauleistungen?

(…)



Sondersitzung AK X DBGT 06.02.2026

P. Wotschke:  Einzelaspekte bei tatsächlich erforderlichen Kosten 9

2. Diskussion in der Fachliteratur

Zuschläge für AGK, Wagnis und Gewinn – in Methodik und Höhe weitgehend unstreitig
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2. Diskussion in der Fachliteratur

Zuschläge für AGK, Wagnis und Gewinn

MedianMittelZuschlag

11,8%12,4%AGK auf HK

4,6%4,9%W+G auf HK

13,6%14,9%UGK auf HK
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2. Diskussion in der Fachliteratur

Zuschläge für AGK, Wagnis und Gewinn

Opitz (1940): Selbstkostenermittlung für Bauarbeiten. Teil 1 Anleitung für den Aufbau der Preisermittlung. 

Schriftenreihe der Wirtschaftsgruppe Bauindustrie / Heft 10. Otto Elsner Verlag Berlin Wien Leipzig

MedianMittelZuschlag

11,8%12,4%AGK auf HK

4,6%4,9%W+G auf HK

13,6%14,9%UGK auf HK
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Zuschläge für AGK, Wagnis und Gewinn

3. Praxisbeispiele

MedianMittelZuschlag

9,8%12,4%AGK auf HK

2,7%3,3%W+G auf HK

12,7%14,4%UGK auf HK
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a) Stahlpfostenprofil

Auftrag: 37 Stk HEB 160 Nachtrag: 27 Stk HEB 180

3. Praxisbeispiele

6,000 t 4.055,00 24.330,00 5,514 t
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Aufmaß
Aufmaß

Lieferschein

BTB

BTB

BTB

BTB

Auftragskalkulation

Nachtragskalkulation

LV

LV
UK

UK

3. Praxisbeispiele
21% UGK
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3. Praxisbeispiele

Bautagesbericht Rohbau

Bautagesbericht Ausbau
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Abrechnung nach DIN 18 355 : 2012-12
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen –
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Stahlbauarbeiten

b) Mikadostützen

3. Praxisbeispiele

Ausschnitte werden übermessen - ohne Einschränkung!
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c) Kranvorhaltung

B) TDK Potain MD 265, Baujahr 1995 C) TDK Potain MDT 128, Baujahr 1996

(Quelle: gebrmayer.de, 22.02.2025)(Quelle: machineryline.de, 22.02.2025)

A) TDK Potain MDT 109, Baujahr 2022

(Quelle: machineryline.de, 22.02.2025)

Neuwertig gekauft

Gebraucht gekauft (rd. 30 J. alt) 

Gebraucht gemietet (rd. 30 J. alt) 

3. Praxisbeispiele
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4. Überblick
Nachweis (Auswahl)Ermittlung (Auswahl)Position

Lohnkosten

E
K

T

Ta
ts

äc
h

lic
h

 e
rf

o
rd

e
rl

ic
h

BautagesberichteStundenaufwand
Verrechnungslöhne; LohnbuchhaltungVerrechnungssätze

Gerätekosten+
Bautagesberichte, MaschinenstundenStundenaufwand
Eigen: BGL; Fremd: RechnungVerrechnungssätze

Stoffkosten+
AufmaßeMengen
RechnungEinkaufspreise

Fremdleistungskosten+
AufmaßeMengen
RechnungVerrechnungssätze

Sonstige+
IndividuellIndividuell

Baustellengemeinkosten (ggfs. inkl. BE)+

B
G

K

Eigen: BGL; Fremd: RechnungVorhaltekosten Baustellenrichtung
Eigen: BGL; Fremd: RechnungVorhaltekosten Geräte

Arbeitszeiterfassung
Verrechnungssätze; Lohnbuchhaltung

Bau- und Projektleitung
TK-/ IT-Kosten
Kalkulation/ Abrechnung
Terminplanung
Dokumentation/ Controlling
BIM-Bearbeitung
Planungskoordination

Herstellkosten der Bauleistung=

GuV, Kostenarten und KostenstellenberichteNicht abrechenbare Leistungen des BetriebsAllgemeine Geschäftskosten der Unternehmung+

A
G

K

A
n

ge
m

e
ss

e
n

Selbstkosten der Auftragsdurchführung=
Gewinn (inkl. Allgemeines Unternehmenswagnis)+

G
+

W GuV, operatives Ergebnis im JahresabschlussZiel Ertrag, EK-Verzinsung, SubstanzerhaltGewinn
Geschäftsjahresberichte: Verluste u Abschr.Forderungsausfälle, Markt-/BranchenlageUnternehmenswagnis

Angebotsendsumme netto=
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5. Zusammenfassung und Fazit

• Vorkalkulation Vorzugsvariante; Nachkalkulation wg. Nachweisführung nicht weniger streitig

• Verzerrung der Kostendarstellung möglich u.a. durch

 Kombinationskalkulation ( Bsp. Stahlpfostenprofil)

 Vereinbarte Abrechnungsregeln ( Bsp. Mikadostützen)

 Nicht belegte Produktionsmitteleinsätze ( Bsp. Kranvorhaltung)

• Übliche UGK in Literatur und Praxis im Mittel ca. 13% auf HK – Angemessen? Nachweis schwierig…

• Ermittlung machbar; Nachweise z.T. nicht oder nicht mit vertretbarem Aufwand machbar…
Dokumentation ist Schlüsselelement!

 §650c BGB verfehlt „Spekulation eindämmen“ und zur „korrekten Ausschreibung“ anhalten
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5. Zusammenfassung und Fazit

§ 650c - Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2

(1) 1Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b 
Absatz 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit 
angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. 
2(…)

(2) 1Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in einer 
vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. 2Es wird vermutet, dass die auf Basis 
der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 entspricht.

 Text/ Auslegung ändern: Vorkalkulationspräferenz
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5. Zusammenfassung und Fazit

§ 650c - Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2

(1) 1Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b 
Absatz 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit 
angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. 
2(…)

(2) 1Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in einer 
vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. 2Es wird vermutet, dass die auf Basis 
der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 entspricht.

 Text/ Auslegung ändern: Vorkalkulationspräferenz, Kausalität
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5. Zusammenfassung und Fazit

§ 650c - Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2

(1) 1Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b 
Absatz 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit 
angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. 
2(…)

(2) 1Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in einer 
vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. 2Es wird vermutet, dass die auf Basis 
der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 entspricht.

 Text/ Auslegung ändern: Vorkalkulationspräferenz, Kausalität, Üblichkeit/ Referenz DaBa, LSP-Bau …


